
 An die SchuldirektionAn die SchuldirektionAn die SchuldirektionAn die Schuldirektion    
 

 
(Termin von der Schule festzulegen) 
 

���� KILOMETERGELD KILOMETERGELD KILOMETERGELD KILOMETERGELD    
���� FAHRTSPESEN FAHRTSPESEN FAHRTSPESEN FAHRTSPESEN    
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

Der/die Bewerber/in  
  

geboren am    in  
   

Steuernummer                 
  

wohnhaft in: PLZ      Ort  
 

Adresse  
 

Telefon           Mobil           
 

IBAN                            
 

lautend auf  
 

Diese Daten sind nur dann einzutragen, wenn der/die Bewerber/in nicht volljährig istDiese Daten sind nur dann einzutragen, wenn der/die Bewerber/in nicht volljährig istDiese Daten sind nur dann einzutragen, wenn der/die Bewerber/in nicht volljährig istDiese Daten sind nur dann einzutragen, wenn der/die Bewerber/in nicht volljährig ist    
 

Gesetzl. Vertreter/in 
 

 

geboren am    in  
 

Steuernummer                 
 
 

StreckeStreckeStreckeStrecke: : : :         

ERKLÄRUNGENERKLÄRUNGENERKLÄRUNGENERKLÄRUNGEN::::    

Der/Die Unterfertigte ist sich bewusst, dass Falscherklärungen sowohl strafrechtliche Folgen gemäß 
Artikel 76 des DPR vom 28.12.2000, Nr. 445, als auch wirtschaftliche Folgen gemäß Artikel 2bis des 
Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, haben können und erklärt demzufolge, dass:  
    
� der/die Schüler/in in einer Gemeinde in Südtirol ansässig ist; 
 
� der/die Schüler/in _______ km von der besuchten Schule bzw. Haltestelle des benützten Schüler-
beförderungsdienstes (Liniendienst/Sonderdienst) entfernt wohnt; 
 
� der Wohnsitz auf ______ m Meereshöhe liegt; 
 
� er/sie auf oben genannter Strecke keinen Schülerbeförderungsdienst benützen kann und im 
Schuljahr 2010/11 die Schule regelmäßig vom oben genannten Wohnsitz aus besucht; 
 
� bei Vorhandensein eines Liniendienstes bzw. Sonderdienstes die Wartezeit für Grund- und Mittel-
schüler, entweder vor Unterrichtsbeginn oder nach Unterrichtsende, 30 Minuten überschreitet 
 
� bzw. die Wartezeit für Ober- und Berufsschüler vor Unterrichtsbeginn 30   Minuten oder nach 
Unterrichtsende, 60 Minuten überschreitet. 

 
Aufklärung gemäß Datenschutzgesetz (D.LGs. Nr. 196/2003)Aufklärung gemäß Datenschutzgesetz (D.LGs. Nr. 196/2003)Aufklärung gemäß Datenschutzgesetz (D.LGs. Nr. 196/2003)Aufklärung gemäß Datenschutzgesetz (D.LGs. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse des L.G. vom 30.11.2004, Nr. 9, in geltender Fassung, verarbeitet. Verantwortlich für die 
Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Bildungsförderung. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um di angeforderten 
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten 
Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragssteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LegD. 
Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 
 
 

___________________________ 
Ort und Datum 

__________________________________________ 
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in 

oder des/der volljährigen Bewerbers/in 
 

2010/2011 


